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Vorwo r t .  

ie nachfolgenden Blätter haben den Zweck, der 

kaiserlich russischen Staatsregieruug einzelne Be
merkungen über die Revision eines Universitäts-

Statuts, und über das höhere Unterrichtswesen 

überhaupt zur geueigteu Beurtheiluug vorzulegen. 

Und wenn nicht verkannt werden soll, daß eine 

jede Regierung zunächst mit den geschichtlichen 
Verhältnissen uud mit deu Ueberlieseruugen seines 

Volkes zn rechnen hat; so steht doch andererseits 
ebenso fest, daß eine jede Revision eine Abände

rung bestehender Einrichtungen umfaßt. Dies 

gilt namentlich von dem Wahlrecht der Univer

sitäten, das in diesen Zeilen (S. 24. ss.) aus 

sachlichen Grüudeu bekämpft wordeu ist. Gegeu 

diese Bekämpfung wird mau auch uicht eiuweudeu 

köuueu, daß dariu der Staatsgesiuuuug, welche 

deu Staat als Selbstzweck behaudelt, seine Macht 

zu sichern und die Oberverwaltung schlagfertig 



auszurüsten sich bestrebt, zu einseitig der Vorzug 
sei eingeräumt worden, gegenüber jener socialen 

Gesinnung, welche im Staate nur das Mittel 

für die Culturzwecke der Gesellschaft erblickt. 

Beide Gegeusätze bestehen unverkennbar in nnserm 

modernen Staatsleben. Allein das versöhnende 

Band in jener wichtigeil Frage liegt offenbar 

in dem Vorschlagsrecht der Universitäten, wodurch 

dieselben die Möglichkeit erhalten, ihreu Willen 

zu äußern und nach Befinden durchzusetzen. — 
Ebeuso darf der Verfasser versichern, daß alle 

anderweitigen Behauptungen in diesen Blättern, 

nach seinem besten Wissel! und Gewissen, vom 
rein objectiveu Staudpuukte aus, zum Vortrag 

gelangt sind. 



I, 

AllMeim DetrnchtilliM 

Ueberall und zu allen Zeiten haben die Universitäten, 

als die freien Pflanzstätten der gesammten menschlichen 

Cnltnr, eine hervorragende Stelle eingenommen. Aus 

ihren Hallen sind die Philosophen und die Dichter, die 

Staatsmänner und die Volkswirthe, die Wächter und 

die Vollstrecker der Gesetze, die Aerzte und die Natur

forscher, die Lehrer der Religion und der Jugend, sowie 

alle jene Gelehrte hervorgegangen, welche die Wohlfahrt 

und die Aufklärung des Volkes zu befördern sich bestre

ben. Tenn die Universitäten sollen nicht allein, wie z. B. 

die Akademien, die einzelne Wissenszweige als solche, 

ganz abgesehen von ihrer unmittelbaren, praktischen An

wendung, ausbilden, und den Fortschritt geistiger For

schungen vertreten, sondern sie sind vor allem berufen, 

einen regen, wissenschaftlichen Geist in den bildungsfähi

gen Jünglingen zu erwecken, uud dieselben zu nützlichen 
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und tüchtigen Männern zu erziehen. Allerdings aber 

wird die Erreichung dieses Zieles von dem Charaeter, 

von den geistigen Anschauungen, und von den socialen 

und politischen Verhältnissen eines Volkes abhängen, wie 

dies ein Blick in das höhere Unterrichtswesen der ein

zelnen europäischen Länder zeigt. Denn wo die Zöglinge 

höherer Lehranstalten zumal eine sestgeschlossene Verbrü

derung bilden, sich bereits als vollberechtigte Staatsbürger 

fühlen, und die Politik als ihre Hauptsache betrachten, wo 

das Ansehen der Professoren und Directoren gering geschätzt 

wird, und wo Gehorsam uud Achtuug, Zucht uud Disci-

plin zur Seltenheit gehört; da sind in der That die Verwir

rungen zahlreiche, die Bildung wird eine oberflächliche uud 

äußerliche, und nur weuigen besonders Begabten und Flei

ßigen mag es vergönut sein, für den Staat, für die bürger

liche Gesellschaft und für die Wissenschaft Tüchtiges zu leisten. 

Wer aber diese Erscheinung von einem allgemeineren 

Standpunkte aus betrachten will, dürfte geneigt sein, 

folgende Ursachen derselben wahrzunehmen. Znvörderst 

liegt eine Ursache des Mißerfolgs des Universitätsunter

richts in der mehr oder minder mangelhaften Familien

erziehung. Die Familie bildet die Grundlage eiues ge

sunden Staats- und Volkslebens, aus ihr soll die Ju-

geud die kräftigsten Impulse zur Eutwickeluug ihrer iu-

telleetuellen und sittlichen Eigenschaften empfangen. Wenn 

aber die Eltern durch ihre Geschäfte, durch ihre Verguü-
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gungen und Gesellschaften in Anspruch genommen, es ge

schehen lassen, daß die Söhne sich selbst überlassen blei

ben, oder wenn in der Familie trotziges Selbstvertrauen, 

schmutziger Eigeuuntz, maßloser Eigendünkel vorherrscht, 

und so jede edlere Gefühlsregung unterdrückt; so werden 

ein herrisches uud brutales Weseu, Unregelmäßigkeit, 

Launeu, Verwöhnungen, Schwelgen im Geist, Uebermnth 

im Projectireu, Spielen mit dem Leben n. s. w. die 

nothwendigen Folgen sein. DaZn kommt, daß das über

all im Zunehmen begriffene Lesebedürfniß der Jugend, 

bei maugeluder Anfsicht der Eltern, oftmals durch eine 

flache Romanliteratur befriedigt und dadurch eine sittlich 

unwürdige Lebensauschanuug verbreitet wird. In der 

That also können die geistigen Bildungsstätten nur dann 

ihrer verantwortlichen und viel umfassenden Aufgabe 

nachkommen, wenn sie an und in der Familie die erfor

derliche Unterstützung finden. — Eine zweite Ursache 

jenes Mißerfolgs liegt in der oft unzureichenden Vorbe

reitung für die Universität durch die Schulen und Gym

nasien. Man wird wohl auf allgemeine Zustimmung 

rechnen dürfeu, weuu man behauptet, daß nur der me

thodische Unterricht in den einzelnen Wissenszweigen auf 

deu Geist der Jugeud, welche in der Arbeit und im Er

werb von Kenutuiffen ihre Befriedigung finden soll, bil

dend und läuternd einwirken kann. Dazu sind aber 

Lehrer erforderlich, die sich der Notwendigkeit bewußt 
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sind, daß überall der Anfang begriffen sei, bevor man 

zur Mitte weiter fortschreiten könne, und daß in der 

Jugend nicht allein das Gedächtniß, sondern hauptsächlich 

das Verständniß und das Erkenntnißvermögen geschärft, 

und was uoch mehr ist, die rechte Gesinnung gefördert 

werden foll. Aber gerade hierin liegt oft der dunkle 

Punkt. Denn wenn manche Gymnasiallehrer eine ent

schiedene Abneigung wider die Religion hegen, und in 

ihr den Grnnd aller menschlichen Knechtschaft erblicken, 

ja wenn sie die staatlichen und gesellschaftlichen Einrich

tungen nach ihrem Gutdünken benrtheilen, und fo bald 

offen, bald verdeckt in die subversiven Bahnen der neue

ren Soeialdemoeraten einlenken; da werden solche ver

derbliche Gedanken nur zu rasch in die noch haltlose und 

unerfahrene Jugeud Eingang finden, und dieselbe in das 

Universitätsleben begleite«. Allerdings nun hat der 

Staat nirgends ein Zwangsmittel, nm die Gedanken 

seiner Bürger zu beherrschen, um alle Unsicherheit, die 

jemand der Gesellschaft bereiten kann, zu unterdrücken, 

und in jedem Augenblicke einen gesetzlichen Willen zu er

zeugen. Daß sich aber dafür iunere Mittel darbieten, da

von soll noch weiter unten die Rede sein. — Endlich ist 

eine dritte Ursache des Mißlingens in der Einseitigkeit 

und Abgeschlossenheit der Studien zu suchen, welche auf 

den Universitäten betrieben werden. Der natürliche Drang 

der Roth treibt überall die Jugend zu deu Brodstudien, 
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für welche die einzelnen Prüfungen bemessen sind, aber 

von einer Pflege der allgemeinen oder idealen Studien, 

die doch so wichtig für die Characterbildung sind, ist zu

meist gar keine Rede. Diese Erscheinung aber hängt 

mit dem Wesen der einzelnen Disciplinen zusammen, 

welche die Gegenstände des Unterrichts auf den Univer

sitäten bilden. Vor uns liegen zwei große Massen: 

die intellectnellen und die Naturwissenschaften, mit ihren 

Zahlreichen Varietäten, welche gar zu oft durch kein ge

meinsames Band unter einander verbunden werden. Die 

Folge davon ist, daß nicht selten die Behandlung der 

Naturwissenschaften zum Materialismus herabsinkt, wel

cher einer zusammenhängenden empirisch-psychologischen 

Grundlage entbehrt, und auf der Halbheit der Anwen

dung naturwissenschaftlicher Methode beruht, wogegen 

die der intellectnellen Wissenschaften von willkürlich an

genommenen Thatfachen ausgeht, auf welche dann grund

lose Schlußfolgerungen gebaut werden. Sollen aber die 

höchsten religiösen und sittlichen Ueberzengnngen der 

Menschheit gerettet, sollen Vornrtheile und Illusionen, 

Aberglaube und freigeisterischer Unglaube, überhaupt jeder 

völlig unerlenchtete Bildungstrieb ferngehalten werden; 

fo genügt keine blos rohe Behandlung und Auffassung 

der Thatsachen, sondern wir müssen von den wirklichen 

Wahrnehmungen der Dinge stufenweise zu den Gesetzen 

aufsteigen, welche a priori der Erfahrung zum Grunde 
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liegen. Denn die acht wissenschaftliche Methode, welche 

von den angesehensten Forschern vertreten wird, besteht 

ihrem Wesen nach darin, daß sie sich auf Wahrnehmung, 

auf Beobachtuug, aus Erfahrung gründet, und hieraus 

durch Anordnung, Analyse, Schlnß und durch andere lo

gische Hülfsmittel die allgemeinen und nothwendigen 

Gesetze ableitet, unter welchen die Erscheinungen stehen. 

Durch eine solche gesetzmäßige Feststellung der Principien, 

durch deutliche Bestimmung der Begriffe, durch versuchte 

Strenge der Beweise, und dnrch Verhütung falscher Con-

seqnenzen werden die einzelnen Wissenszweige allererst 

den sicheren Weg einer Wissenschaft betreten, anstatt daß 

sie ohnedem nichts weiter, als ein bloses Herumtappen 

sind. 

Bereits Andere haben versucht, den heilsamen Ein

fluß nachzuweisen, welchen eine philosophische Bildung 

ans die Behandlung der Naturwissenschaften auszuüben 

bernfen ist.") Mir aber wird es an dieser Stelle ge-

Vergl. Karl Ernst Baer, Studien aus dem Gebiete der 
Naturwissenschaften, St. Petersburg, 1876. Seite 173—195 ss. 
Dieser ehrwürdige Naturforscher, in der Schule Kant's gebildet, 
widerlegt die Afterphilosophen und die Materialisten der Neuzeit, 
welche, um es kurz zu sagen, nur die Facta sehen, und von einem 
lebendigen Organismus wenig begriffen haben. Welchen gewalti
gen Rückschlag ein solcher Standpunkt aus die gesammte Cultur-
welt haben müsse, ist hier freilich nicht der Ort, näher auszufüh
ren. — Vergl. auch H. L. F. Helmholtz, Populäre wissenschaftliche 
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stattet sein, auf derselben Grundlage von der Entwicke-

lnng des Rechts überhaupt zu sprechen. 

Es ist eine allgemeine Thatsache, welche in dem Rechts

leben aller Cultnrvölker sichtbar hervortritt, daß das 

rechtliche Ansehen des den Völkern Gemeinsamen die ge

trennten Interessen vereinigt, den Verkehr und die Ge

meinschaft verschiedener Völkerschaften belebt, und diesel

ben als Glieder einer höheren Einheit erscheinen läßt. 

Denn das Recht ist ursprünglich kein Produkt des Zu

falls oder der menschlichen Willkür, weder die Gesetzge

bung, noch die Abstraktion hat es geschaffen. Vielmehr 

giebt sich von Anfang an ein Zusammenwirken geheimer 

Naturkräfte kund, die durch eine gegenseitige Wechselwir

kung znm lebendigen Dasein zu gelangen streben. Aus 

diesem Streben entwickelt sich das Bedürfniß, daß jede 

Kraft etwas Fremdes in sich aufnehme, daß sie an ihrem 

ursprünglichen Inhalt etwas verändere, um ein dauern

des Lebensverhältniß zu begründen. Wird dies Ver

hältnis^ beherrscht dmch die Einheit des Volkswillens, 

und durch die Gemeinsamkeit und den Einklang der In

teressen; so entsteht ein Rechtsverhältniß uud mit ihm 

das Recht. Das Recht an sich ist also etwas Ewiges, 

Vorträge, Braunschweig, 1876. Heft III. 2. Aufsatz „Ueber die 
Axiome der Geometrie", worin unter anderen gezeigt wird, daß 
das Interesse für philosophische Fragen in Deutschland an Ver
breitung zugenommen habe. 
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es bildet sich auf geheimnißvollen Wegen; es giebt keine 

Zeit, ja es giebt kein Volk, das nicht die Idee des Rechts 

gehabt hätte. Sofern nämlich ein bestimmter rechtlicher 

Zustand, ohne den kein Volk bestehen kann, in der That 

nichts anderes ist, als eine feste Individualität der Lebens

verhältnisse, Individualität aber dies bezeichnet, daß jene 

eine bestimmte Natur und Bedeutung haben; so liegt 

eben hierin die Regel für ihre Benrtheilnng, eine Regel, 

die nur abgeleitet werden kann aus den Handlungen, 

welche in Beziehung anf äußere Gegenstände wahrge

nommen werden. Wer sich daher der Individualität 

jener Rechtsverhältnisse bewußt ist, mnß auch uothwendig 

ihr gemäß handeln. Ja, wollte man keine höhere Regel 

der Handlung annehmen, so wäre nicht zu begreifen, wie 

verschiedene Volksglieder gleichförmig und aus einer glei

chen Ueberzengnng der Notwendigkeit handeln können, 

und warum dritte Personen durch diese Handlungen ge

bunden werden. Sollte uuu, so fragt es sich, das 

im lebendigen Bewußtsein der Völker vorhandene Recht 

ein so höchst zufälliges, ein je nach dem Zeitgeiste so 

sehr wechselndes sein, daß es ganz allgemein, ja in sei' 

nem feinsten Detail durch jeden neuen Act der Gesetzge

bung aufgehoben werden könnte? 

Andererseits hat jeder einzelne Staat das Recht und 

die Pflicht, die gesammten Interessen seiner Angehörigen 

gegen nachtheilige änßere Einwirkungen zu sichern, und 
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auf eine ihren Bedürfnissen und ihrer Volkseigeuthüm-

lichkeit gemäße Weise zu bestimmen. Der Grund hier

von liegt in der Natur der Partikularrechte, und in den 

nationalen Verhältnissen im allgemeinen. So weit näm

lich die urkundliche Geschichte hinaufreicht, lassen sich 

verschiedene Völker unterscheide«, weil mehrere Individuen 

durch Sprache, Sitte, Religion und Cnltnr etwas Ge

meinschaftliches haben, was sie zu Glieder» eines Gan

zen verbindet. Es giebt daher eine Vereinigung der 

Individuen dnrch die Natur selbst, eine auf unsichtbare« 

Wegen sich bildende Einheit. Durch diese gemeinsame 

Individualität entsteht ein gegenseitiges Streben nach 

Befriedigung gleicher Bedürfnisse, nach Erreichung glei

cher Lebenszwecke, wovon eine nothwendige Folge ist, 

daß sich ein nationales Recht bildet. Denn soll eine ge

meinsame Thätigkeit, ein beweglicher Verkehr im Zusam

menleben der Menschen überhaupt stattfinden, so muß 

zugleich auch eiue positive Rechtsnorm vorhanden sein, 

worin sich ein Alle verbindender Wille ausspricht. 

Nun geht aber im Staate selbst eine organische Ent-

wickelung und Umgestaltung vor, das Neue tritt hinzu 

als etwas schon Vorbereitetes, als ein Abglanz des Le

bens, ja als ein Element des Rechts, welches den Wechsel, 

sowie den Fortschritt herbeiführt. Viele Institute ferner 

haben gleich anfangs einen schwankenden, unbestimmten 

Charakter, andere verlieren im Laufe der Zeit ihr ur



— 14 — 

sprüngliches Leben, oder verändern wenigstens ihre Ge

stalt. Nicht minder kann durch äußere Ereignisse, z. B. 

durch eine gewaltsame Erschütterung der Verfassung, das 

Maß uud die Harmonie aufgehoben werden zwischen 

dem geltenden Rechte und den bisherigen Verhältnissen. 

In allen diesen Fällen mögen zunächst Analogien des 

bestehenden Rechts auf die gegebenen Zustände angewen

det werden. Denn die Analogie besteht in der Bezie

hung einer au sich gültigen Bestimmung auf einen Gegen

stand, für welchen sie zunächst nicht getroffen ist, der 

aber seinem inneren Wesen nach unter dasselbe Prineip 

der Beurtheiluug gestellt werden kann. Allein ob die 

Gegenstände erweislich eine gleiche Natur haben, ob ein 

Zurückgehen auf die Sphäre des Verkehrs oder eines 

vorhandenen Gesetzes zulässig, und ob daher diese oder 

ob jeue analoge Folgerung die richtige sei, kann zweifel

haft, sogar für die Rechtspflege bedenklich erscheinen, und 

um deswillen ein uumittelbares Eingreifen der Gesetzge

bung nothweudig werden. Demnach ist es ein höherer Be

ruf der gesetzgebenden Staatsgewalt, die Fortbildung des 

Rechts Zu befördern, das Unbestimmte und Schwankende 

zu fixireu, dem Rechte eine feste Geltung zu verleihen, 

vornehmlich den nen begründeten Verhältnissen ihren 

Werth und ihre territoriale Bedeutung zu sichern. 

Betrachten wir also die Entstehung uud die organi

sche Entfaltnng des Rechts im allgemeinen; fo ist es 
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klar, daß wir zwei wesentliche Bestandtheile desselben un

terscheiden mögen. Zuvörderst ist ein Theil desselben in 

ununterbrochener, geheimnißvoller Entwicklung begriffen, 

dem unsichtbaren Wachsthnm der Pflanze vergleichbar, 

er kann immer schon durch iuueres Bedürfuiß und psy

chische Notwendigkeit, durch das Dasein bestimmter Le

bensbeziehungen, die dem positiven Rechte überhaupt an

gehören, als von selbst vorhanden gedacht werden. So 

beruht z. B. die Existenz der verschiedenen Stände auf 

der Geschichte, iudem überall die besoudere Beschaffenheit 

des socialen und politischen Lebens eigenthümliche Classen 

eines Volkes hervorgerufen hat, die in rechtlicher Hinsicht 

ein Ganzes bilden, die aber im Laufe der Zeit eine neue 

und veränderte Gestalt annehmen können. Ebenso wird 

ferner die Wahl der Strafmittel von den Bewegungen 

des politischen Weltlaufs, uud nicht minder von dem all

gemeinen inneren Werthe abhängen, die ein Volk auf 

die durch die Strafe zu entziehenden bürgerlichen Rechte 

legt. Ja selbst die Strafbarkeit der Handlungen steht 

in Verbindung mit den besonderen Verhältnissen von 

Zeit und Raum, und mit den inneren Bildungsstufen 

eines Volkes, zumal bald die Verletzungen der Persön

lichkeit, bald die des Eigenthnms, bald offene Gewalt, 

bald Verrätherei und Treulosigkeit für verwerflicher gel

ten. Aber alle diese Zustände werden durch die Gesetz

gebung nicht erst geschaffen, vielmehr werden dnrch sie 
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einzig, bei den bereits gegebenen Bedingungen der Selb

ständigkeit, die rechtlichen Folgen bestimmt. Und so ge

schieht es nicht selten, daß das Schicksal einer Gesetzge-

bnng davon abhängen wird, ob eine Reform des bisher 

geltenden Rechts zur geeigneten Zeit, und mit klarer 

Einsicht iu das Wesen der gesellschaftlichen Anfchaunngen 

erfolgt. Denn an sich verbürgt eine solche Reform noch 

nicht einen wirklichen Fortschritt, weil so oft eine herr

schende Richtung, auch unbewnßt, über den Geist der 

Besseren eine tyrannische Macht ansübt, während so 

Viele, die unvermögend sind, ihren Standpunkt zu wäh

len, widerstandslos von dem Strome der Zeit fortge-

rissen werden. — Von ganz anderer Natur und Art 

sind dagegen jene ewigen und unwandelbaren Prineipien 

selbst, welche uicht blos innerhalb eines gegebenen Staa

tes und einer bestimmten Zeit den herrschenden Volks

ansichten angehören, und worauf uicht allein die Regeln 

bernhen für die Benrtheilnng vorübergehender Lebens

verhältnisse. Denn nicht alles, was bei einem Volke 

gilt, ist ein zierlicher Ausdruck der ewigen Wahrheit. 

In Ansehung jener leitenden Rechtsgedauken wird es die 

Aufgabe der Staatsgewalt sein, sie zur reiueren Anschau

ung und Geltung zu bringen, aber sie nicht zn verän

dern. Denn von ihnen hängt ja eben die ganze Bedeu

tung jenes uuvergäuglicheu Rechtszustaudes ab, und da 

dessen Dasein in seiner Individualität nichts Zufälliges, 
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sondern etwas Notwendiges, über alle Willkür Erha

benes ist, das die Gesetzgebung nicht erst ins Leben 

ruft; so kann ihr auch kein selbständiges Recht zu eiuer 

Veränderung desselben auheim gegeben werden. 

Indem also, um sogleich zurückzukehren, wovon wir 

ausgegangen sind, für alle Studiengebiete eine philo

sophische Grundlage gefordert wird, dürfte sich hieraus 

als erre ichbares Resul tat  ergeben:  d ie Abänderung 

der Examenorduuugeu. Nach dem Vorbild des 

auf vielen Universiiäteu in der medicinischen Faenltät 

üblichen philosophischen Examens wäre, nm die fiir die 

Gesammtbildnng so wichtigen allgemeinen Studien zu 

heben, fiir alle Stndirenden, uach Ablauf des ersten 

Jahres ihrer Universitätszeit, ein s. g. exainsri xliilo-

soxliieuln Zu empfehleu. Dasselbe könnte außer deu 

eigeutlich philosophische!: uud alt-elassischeu Diseipliueu, 

mit Auswahl auch eiuzelue naturwissenschaftliche Fächer 

umfassen, zumal der realistische Zug des Zeitalters 

wenigstens eine theilweise Berücksichtigung der Natur

kunde, gar uicht mit Unrecht, fordert. Anch wird dnrch 

die Ueberliefernng gnter und zuverlässiger Beobachtungen 

der jugendliche Geist frühzeitig auf die ächte wissen

schaftliche Methode aufmerksam. -Da unn aber durch 
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eine solche Berücksichtigung der allgemeinen Studien eine 

Verläugerung der Studienzeit uothweudig wird; so ist 

auheimZustelleu, inwieweit seitens der vorgesetzten Staats

behörde uud der Provinzialvertretnugen für die Un

bemittelten durch Stipendien, uud durch Speise- uud 

Gesellschaftshäuser gesorgt werden könne. 

Endlich ist in Beziehung auf die Lehrart selbst eiue 

gewisse Behutsamkeit im Reforiuireu, und eine Ver-

meidung von pädagogischen Einseitigkeiten rathsam. So 

hat man in neuerer Zeit augefaugeu, eiu großes Gewicht auf 

Seminararbeiten uud auf praktische Uebuugeu zu legeu, 

woriu die Studireudeu der letzten Cnrse für ihren 

künftigen Berns wirksamer vorbereitet werden sollen. — 

Bei der Benrtheilnng dieser Erscheinung sind zunächst 

die medieiuischeu und naturwissenschaftlichen Fächer 

gänzlich auszuscheiden. Denn daß die praktischen Uebnn-

gen in den klinischen Anstalten, in den Laboratorien 

und Eabineten, und in Justituteu ähnlicher Art für die 

Studirenden uubediugt uothweudig siud, ist allgemein 

anerkannt. Jene Frage kann sich daher nnr anf die 

geistigen Wissenschaften beziehen. Für diese nun ist 

allerdings einzuräumen, daß ein reger, wissenschaftlicher 

Verkehr der  Profesforen mi t  den Stndireuden sehr zweck

mäßig ist, durch welchen oftmals, außerhalb der Vor

lesungen, eiue ganze Reihe von Schwierigkeiten im Ver-

ständniß der Unterrichtsgegenstände beseitigt wird. Eben



so mögen einzelne praktische Fälle die abstracten Lehren 

selbst zu so lebendiger Anschauung bringen, daß schrift

liche und müudlicheUebnngen von vielen Nutzen sein können. 

Dagegen dürseu diese Uebungen nicht ans Kosten der 

theoretischen Vorlesungen ausgedehnt werden, wodurch 

die pädagogische Bedeutung des Universitütsnnterrichts 

verkannt werden würde. Diese Bedeutung aber liegt 

nicht darin, daß sich der Professor mit dem Objeet 

seiner Wissenschaft allein und ausschließlich beschäftigt, 

sondern er soll in zusammenhängenden, anregenden Vor

trägen das Verständniß und das Interesse an seinem 

Wissenszweig in den Zuhörern zu weckeu sucheu. Das 

ist Zunächst die Stellung der Universität. Znr Belebung 

des praktischen Sinnes wird, nach dem Verlassen der 

Universität, der uumittelbar praktische Vorbereitungsdienst, 

an dem es freilich uirgeuds fehleu sollte, der sicherste 

Weg seiu. 
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II. 

Das Tonst i l .  

An den meisten preußischen, und in ähnlicher Weise 

nn mehreren deutschen, Universitäten besteht der akade

mische Senat aus dem Neewr, dem Proreetor, den De-

eanen der Faeultäten, dem Universitätsrichter und ans 

fünf Senatoren, die von dem Plenum der ordeutlichen 

Professoren gewählt werden. Dieser Ausschuß ist mit 

der Wahrnehmung der Rechte, mit der Verwaltung der 

gemeinsamen Angelegenheiten der Uuiversuät, uud mit 

der Disciplinargewalt iu wichtigeren Fällen über die 

Studirenden betrant. — An audern deutschen und an 

den schweizerischen Universitäten besteht der akademische 

Senat, unter dem Borsitze des Reetors, ans sämmtlichen 

ordentlichen Professoren. — Endlich au deu russischen 

Universitäten besteht das Couseil, an dessen Spitze der 

Rector sich befindet, aus alleu ordeutlicheu. uud außer

ordentlichen Professoren. 
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Welcher Einrichtung gebühri nun der Vorzug? Zu 

leugnen ist wohl nicht, daß fast überall viele Professoren, 

schon ihrem Amte, ihrer wissenschaftlichen Richtung und 

ihrer Natur nach, Zn admiuistrativen Geschäfteil wenig 

geueigt nnd aufgelegt sind, und daß sie daher um so 

mehr entweder als Parteigenossen, oder aus Willkür, 

oder uach Couvenienz und nach Hörensagen ihre Stimme 

abgeben werden (vota numerantur, uou xouäsrautur), 

als sie zumeist unvorbereitet an den Verhandlungen An-

theil nehmen. Auch mögen zuweilen, namentlich bei 

den Wahlen, Zuneigung oder Abneigung, Gunst oder 

Ungunst, also subjeetive Interessen einem objectiven Ur-

theil nachtheilig sein. Bericht somit die Selbstver

waltung der eorporativeu Angelegenheiten durch das ge-

sammte Conseil oftmals anf Selbsttäuschung oder auf 

Vorurtheil; so dürfte es räthlich fein, dieselbe in der 

Regel  e inem Ausschuß oder e inem s.  g .  engeren Con

seil zn übertragen, ganz abgesehen davon, daß sonst 

änßerst selten die außerordentlichen Professoren Mitglieder 

des Couseils sind. 

Die Zweckmäßigkeit dieser Maßregel wird sich er

geben, sobald wir den Geschäftskreis des Conseils ver

gleichend betrachten. Zu demselben gehören unter andern, 

nach dem Statut der Kaiserlichen Universität Dorpat Z. 

29.: die Wahl des Reetors, des Prorectors, der Deeane, 

der Professoren und Doeeuteu, des Bibliothekars und 
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seiner GeHülsen, des Syndicns, des Architekten nnd der 

Lehrer der Künste n. s. w.; die Prüfung und Entwer-

fnng der Reglements für besoudere Institute und Se

minare bei den F^enltäten, und für die Examina zur 

Erlangung gelehrter Grade und Würdeu; die Stiftung 

gelehrter Gesellschaften; die Feststellung der Geschäftsord

nung für das Cvnseil, sowie der Vorschriften für die 

Studirenden; Maßregeln nnd Anordnungen zur Förde

rung der wissenschaftlichen und Lehrzwecke der Universi

tät; die Ertheilnng des Rechts, öffentliche Vorlesungen 

halten zu dürfeu, auf Antrag der Facnltäten, n. s. w. 

Untersnchen wir uuu zunächst die Wahl des Rek

tors und des Prorectors. Der Reetor ist das Haupt 

und der Vertreter der Universität, er steht au der Spitze 

ihrer Verwaltung, wogegen der Proreetor (wo er über

haupt, wie z. B. iu Dorpat, in dieser Trennung von 

dem Reetoramt besteht) über Erfülluug der polizeilichen 

uud disciplinarischeu Vorschriften seitens der Studiren

den zu wacheu hat. In beiden Fällen ist es angemessen, 

daß jene Personen dnrch das Plenum der ordeutlichen 

Professoren gewählt werden, denn sie haben die unmit

telbaren Interessen der gauzen Universität wahrzuneh

men. — Aber der Reetor wird au den russischen Uni

versitäten ans vier Jahre, dagegeu an den deutschen 

Universitäten auf ein Jahr aus der Zahl der ordentli

che Professoren gewählt. Uud diese kürzere Frist der 



Dauer des Rectoramtes ist, ganz abgesehen von ander

weitigen Gründen, schon um deswilleu jener längern 

vorzuziehen, als dadurch der schädliche Eiusluß wegsüllt, 

welchen oftmals die Reetoren aus die Staatsbehörden 

hiusichtlich der Verleihung von Auszeichnungen und Orden 

erlangen. Man wird dagegen einwenden, daß dies ein 

gleichgültiges, ja ein unnützes Argument sei, aber gerade 

je ernstere Folgen ein solcher Einfluß auf das Uuiversi-

tätslebeu ausübt, um so weniger kann eine Erörterung 

hierüber nmgaugeu werdeu. 

Orden uud Auszeichnungen, so hört man sagen, sind 

nichts weiter, als Corruptionsmittel des Characters, der 

Schelm hat mehr Krenze, als der Brave, ja selbst be

rühmte, monarchische Staatsmänner, wie z. B. Cavour, 

welche im Besitz der höchsten — europäischen Orden waren, 

haben sich für die Abschaffung derselben ausgesprochen. 

Und allerdings herrscht diese Auschannng praktisch in 

der Schweiz und in Nordamerika noch gegenwärtig. — 

Allein in den monarchischen Staaten Enropa's ist man 

von jeher davon ausgegangen, daß die untadelhafte Amts

führung eines Professors, wie jedes anderen Staatsbe

amten, durch Geld, durch Beförderung, dnrch öffentliche 

Belobung, durch die Verleihuug eiues höheren Ranges 

oder Ordens belohnt werden könne. Diese Belohnung 

lst mit Recht an ein bestimmtes Maß des Verdienstes 

gebunden, aber in der Ausübung wird nicht selten 



— 24 — 

eine durch persönliche Beziehungen geleitete Willkür statt

finden, die zunächst Nuzusriedenheit, sodann Vernachläs

sigung der Pflicht, aus die Jugeud nach Kräften einzu

wirken uud eine unerschütterliche Staatsgesinnung zu 

verbreite«, zur Folge hat. Es dürste daher im Interesse 

des Staates liegen, entweder überhaupt eine bestimmte 

Frist für Belohnungen festzusetzen, oder die Wahl uud 

Bestätigung des Rectors auf eiu Jahr zu beschränken. 

Ungleich wichtiger jedoch ist die Wahl der Profes

soren und Doeenten. Hierüber bestimmt unter an

dern: das Statut der Kaiserlichen Universität Dorpat 

§. 47 und 48 Folgendes: 

„Z. 47. Wird ein Lehrstuhl vacaut, so macht 

die betreffende Facnltät über den von ihr zur Be-

setzuug der Vaeauz gewählten Candidaten dem Con-

seil eine Vorstellung. Es ist aber auch jedes Glied 

des Couseils befugt, unter schriftlicher Darlegung 

der Gründe einen Candidaten vorzuschlagen. Die 

Namen der Candidaten werden auf Beschluß des 

Couseils in ein besonderes Buch (Präsentations-

bnch) eingetragen, nnd nach Ablauf von sieben Tagen 

wird über die Caudidaten ballotirt uud der Ge

wählte zur Bestätigung vorgestellt." 

„Z. 48. Die Profesforen werden nach der Wahl 

des Conseils von dem Minister, die Doeenten nnd 

die übrigen etatmäßigen Lehrbeamten von dem Cu-
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rator bestätigt. Ist ein vaeanter Lehrstnhl der Uni

versität im Laufe eines Jahres nicht durch eiueu aus 

der Wahl des Couseils hervorgegangenen Candida

ten besetzt; so kann der Minister, nach seiner Wahl, 

zum Professor eine Person ernennen, die den von 

einem Professor zu fordernden Bedingungen ent

spricht. Außerdem hängt es von dem Minister ab, 

zu jeder Zeit Personen, die sich durch Gelehrsam

keit uud Lehrgabe hervorgethau haben nnd auch den 

übrigen an einen Professor gestellteil Anforderuugeu 

genügen, zu außeretatmäßigen Professoren zu er

nennen, wobei er jedes Mal, in der durch die am 

22. Mai 1862 Allerhöchst bestätigten Regeln über 

die Zusammenstellung, Beprüfnng und Bestätigung 

der Anschläge festgesetzten Ordnung, um die Bewilli

gung des für eiueu solchen außeretatmäßigen Pro

fessor erforderlichen Unterhalt nachsucht." 

Nach dem Inhalte dieser ZZ. steht die Berufung der 

Professoren und Doeenten dem Confeil zu, indem die 

Wahl nicht blos ein faetisches, sondern ein rechtliches 

Moment bildet, das der Minister, beziehungsweise der 

Curator auzuerkeuueu hat. Denn die Nichtbestätignng 

einer vollzogenen Wahl wird sich, wie anch die Erfah

rung bisher gelehrt hat, doch nur auf politische oder 

auf formelle Grüude beschränke», z. B. auf deu Nicht-

befitz eines höheren akademischen Grades. Von jener 
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allgemeinen Regel nnn gibt es nnr zwei Ausnahmen, 

znerst weun biuueu Jahresfrist eine erledigte Professur 

durch die Wahl des Conseils nicht besetzt worden ist, 

sodann wenn es der Minister für angemessen findet, kraft 

seiner eigenen Entschließung einen Gelehrten zu berufen 

uud anzustellen. 

Nun ist aber der Professor ein Beamter der Krone, 

und uicht des Conseils, er verpflichtet sich dnrch seinen 

Eid zur Treue, zum Gehorsam und zur höchsteu Sorg

falt in allen seinen Handlungen dem Kaiser, und nicht 

dem Conseil, er empfängt sein Amt, seinen Rang und 

seinen Gehalt vom Kaiser, und nicht vom Conseil, ja 

er hat in seinem Berns die allgemeinen Interessen 

des Vaterlandes, und nicht die Sonderinteressen des 

Conseils zn vertreten. Hieraus folgt, daß vom staats

rechtlichem Staudpunkte aus, die uubediugte Autonomie 

des Conseils mit der Würde des Staatsmiuisteriums 

und mit dem Wesen eines monarchischen, ja selbst eines 

republikanischen Staates (an den schweizerischen Univer

sitäten besteht keine solche Autonomie) gänzlich unvereinbar 

ist. Denu wenn der Staat, wegen der nothwendigen 

Theilnng der Arbeit, die Verwaltungsgeschäste einzelnen 

Ministerien überläßt; so legt er ihueu für ihre Entschei

dungen und Beschlüsse meist eine unabhängige Wirksam

keit bei, die allem an die Beobachtung bestimmter Re

geln gebunden ist. Alle Ministerien besitzen also die 



Bedingungen der Selbständigkeit, sie bilden einen Theil 

der öffentlichen Gewalt, deren Rechte den obersten Staats

beamten, vermöge einer Uebertragnng des Monarchen, 

anvertraut sind. Sosern nuu die Minister in ihrer 

amtlichen Eigenschaft handeln, sind sie nicht blose Exe-

cntoren einer untergeordneten, staatlichen Behörde, son

dern sie sind die unmittelbaren Träger und die cousti-

tutiven Organe ihres Amts, das Recht der Ausübung 

eines Zweigs der Staatsverwaltung ist ihr öffentliches 

Recht, es ist ihr selbständiges, ja ihr ausschließliches 

Attribut, iudem niemand anders die Staatsgewalt re-

präsentirt, als sie. 

Um daher das rechtliche Verhältnis; zu bestimmen, 

worin das Conseil, bei der Berufung von Professoren, 

zu der Regierung steht, ist zunächst das Maß der Mit

wirkung, von Seiteu der Universität, zu untersuchen. 

Diese Mitwirkung aber ist eine freie, wissenschaftliche 

Function; das Cvuseil soll über die Tüchtigkeit oder 

Uutüchtigkeit eiues Candidaten eiu modifieirtes, dnrch 

Gründe seines Wissens unterstütztes, Urtheil abgebeu, 

es ist iu dieser Eigenschaft kein bloser Gehülfe des Mi

nisters, sondern ein selbständiger Richter über ein tat

sächliches Verhältniß nach den Regeln der Wissenschaft, 

ja selbst die Ueberzengnngskraft eines nntadelhaften Ut> 

cheils ist zweifellos, denn seine Richtigkeit hängt nicht 

von der Entscheidung des Ministers ab. Dagegeu hat 
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das Ministerium allerdings die Schluß kraft der 

Gründe eines solchen Urtheils zn prüfen, d. h. es hat 

die Form nnd die Vollständigkeit desselben zn nntersnchen, 

so daß es nicht nöthig hat, einem Urtheile Folge zu geben, 

welchem alle oder doch genügende wissenschaftliche Gründe 

fehlen. Denn dieser Mangel ist hier ebenso wesentlich, 

wie z. B. bei dem Zeugen, der auch die Gründe seines 

Wissens angeben muß. 

Hieraus nun ergibt sich klar eine doppelte Folge. 

Erstlich ist das Ministerium, beziehungsweise die Cu-

ratel bei der Berufung von Professoren und Doeenten 

durchaus nicht an die Meinung des Couseils gebunden, 

mithin ist das Wahlrecht der Universität, in seiner 

bisherigen obligatorischen Wirkung, gänzlich zu beseitigen. 

Die Zweckmäßigkeit dieser Maßregel stützt sich besonders 

auf folgende Gründe. Zunächst wird nur dadurch die 

Selbständigkeit des Ministeriums, welche dem Organis

mus eines gesunden Staatslebens allein entspricht, ge

wahrt nnd aufrecht erhalteu. Sodaun bezeichnet das 

Wahlrecht überhaupt keine wissenschaftliche, sondern zu

meist eine politische Function, welche überall in der 

Kirche, in Gemeinden und städtischen Corporationen, bei 

allen selfgooernementalen Körperschaften geübt wird, und 

welche früherhin nur vou solchen Universitäten vollzogen 

werden konnte, die eigene Fonds besaßen, und deren 

Professoren uicht aus Staatsmitteln besoldet wnrden. 



— 29 — 

Dagegen wird man auch nicht einwenden können, daß 

ja doch die Rectoren und Proreetoren von der Gesammt-

heit der ordentlichen Professoren, die Deeane von den 

Faenltäten n. s. w. gewählt werden. Denn abgesehen 

davon, daß es eine Anomalie ist, wenn jene Personen 

ans der Staatskasse besoldet werden; so siud sie doch in 

dieser ihrer Eigenschaft nichts weiter, als Oberbeamte 

der Verwal tung der Univers i tät .  Bei  einer  solchen 

Wahl also handelt es sich nicht um die Besetzung einer 

Vacanz, ja uicht eiumal um die wissenschaftliche Tüch

tigkeit eines Lehrbeamten, sondern einzig und allein um 

seine administrative Geschicklichkeit. — Endlich entscheidet 

bei jeder Wahl allein die Majorität der Stimmen, für 

welche, wenn es hoch kommt, doch nur subjective Grüude 

der Ueberzeuguug obwalten, aber eine solche Majorität 

verdient nirgends den Vorzug, zumal wenn das Resul

tat aus wissenschaftlichen Gründen als fehlerhaft und 

unerheblich erscheint. — Zweitens kann nur au die 

Stelle des Wahlrechts, bei Berufung vou Professoreu, 

e in Recht  des Vorschlags oder e iner  Vorste l lung,  

von Seiten des Cousells an das Ministerium, trete«. 

In dieser Vorstellung siud rem sachliche oder objective 

Entscheiduugsgrüude zu entwickeln, d. h. es sind die 

Elemente über die Befähigung des Caudidateu zu erör

tern. Indem so die Urtheile der Universität zur Kennt-

niß des Ministers gelangen, hält sie letzteren in bestäu-
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diger Berührung mit ihreu Anschauungen, und bewahrt 

ihn vor der Gefahr, allmählig in eine einseitige Anschau

ungsweise zu verfallen. Denn da der Minister, bei Be

setzung von akademischen Aemtern, zu seiuer eigenen In

formation, hänfig das Gutachten bewährter Sachverstän

diger einholen wird; so ist damit die Möglichkeit einer 

einseitigen wissenschaftlichen Richtung, znweilen anch die 

Vernachlässigung der örtlicheu Juteresseu eiuer Universi

tät nicht ausgeschlossen. 

Dieses Resultat nun, daß das bisherige Wahlrecht 

des Couseils verworfen, und au desseu Stelle lediglich 

eiu VorschlagSrecht der Universität treten müsse, ist von 

jeher im Auslande anerkannt worden. So hat z. B. 

in Preußen und in andern dentsch n conskitntionellen Staa

ten, ja selbst in der Schweiz der Minister, beziehungs

weise der Curator das Recht, vollzogene Anträge und 

Vorstellungen des Couseils abzulehnen, und nicht vollzo

gene, bei welchen der präsentirte Candidat nicht reüssirt 

hat, zu genehmigen. Ebenso steht dort dem Minister 

das Recht zu, vou sich ans und kraft der von ihm er

griffenen Initiative Professoren zu bernseu und anzu

stellen, und uur von dieser Austeilung der Universität 

Anzeige zu machen. 

Ans diesem thatsächlichen Verhältniß nnn ergiebt sich 

zugleich die Wirkung, welche überhaupt eiu Vorschlag der 

Faeultäten beanspruchen kanu. Mau hat ueuerdiugs be



hauptet, daß bei jeder Vacanz von der Universität Zwei 

bis drei Candidaten vorgestellt werden sollten, mit wel

chen das Ministerium in Verbindung treten, und an 

welche dasselbe unbedingt gebnuden sein müßte. Allein 

diese Ansicht ist sehr unzulässig. Deuu hiernach würde, 

nur iu eiuer anderen Gestalt, jene Unterordnung der 

Oberbehörde uuter den Willen des Conseils wiedernm 

zum Vorschein kommen, und der heilsame Einfluß 

würde gäuzl ich zerstör t  werdeu,  deu schon so of t  

eine umsichtige Regieruug auf die Zusammeusetzuug 

der Faeultäteu geübt hat. Vielmehr werden wir 

folgende Fälle unterscheiden dürfen. Zuerst haudelt 

es sich um die Beförderung eines Docenten der Uni

versität; in diesem Falle wird zumeist, aus uahe liegen-

deu Grü-nden, der betreffenden Faenltät das entscheidende 

Urtheil gebühren, nnd sofern ein gegenseitiges Verträum 

zwischen den Gliedern eines Conseils und der höchsten 

Staatsbehörde stattfindet, wird dieselbe jenem Urtheile 

Folge leisten können. Aber sreilich selbst bei der Aus

übung eines solcheu Vorschlagsrechts kauu Willkür uud 

Parteilichkeit obwalteu. Mit großer Staatsweisheit ha

ben uuter auderm die Römer in den s. g. Isges anrialss 

das Alter nnd die Zeit bestimmt, an welche die Erlan

gung der eiuzelueu Aemter geknüpft war. Sollte es da

her nicht recht und gut sein, wenn jemand als Doeent 

in  eine Faenl lät  e ingetreten is t ,  best immte Fr is ten 



für die Erlangung des Amtes eines außerordentlichen und 

eines ordeut l ichen Professors festzuste l len? — Zwei tens 

es handelt sich um die Berufnug eines auswärtigen Ge

lehrten; in diesem Falle wird entweder die Regierung 

den Vorschlag der betreffenden Facultät befolgen, oder 

selbständig verfahren und direet in die Besetzung der Va

canz eingreifen können. Dies Letztere wird schon um des

willen oft nothwendig sein, damit eine Facultät, unbeirrt 

von alleu Parteiumtrieben, auf die höchste Stuse der 

Leistungsfähigkeit für deu Staat erhobeu werde. 

Wenn aber bisher von dem Conseil die Rede gewe

sen ist, so sordert die Conseqnenz, nach dem oben Aus

geführten (S. 21) wiederholt auszusprechen, daß darunter 

nur der Ausschuß der ordentlichen Professoren (akademi

scher Senat oder engeres Conseil) begriffen worden ist. 

Ich fasse zum Schluß die Resultate meiner bisheri

gen Erörterung dahiu Zusammen: 

1) es dürfte augemessen seiu, daß au die Stelle des 

Couseils, welches zur Zeit aus allen Professoren 

besteht, ein s. g. engeres Conseil oder ein akademi

scher Senat gesetzt werde; 

2) der Rector der Universität wird, nach dem Vorgang 

aller auswärtigen Universitäten, zweckmäßig ans ein 

Jahr, uicht auf vier Jahre gewählt; 
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3) der akademische Senat oder das engere Conseil hat 

bei Berufung von Professoren und Doeenten, kein 

obligatorisches Wahlrecht, sondern ein Kloses Vor

schlagsrecht. 

3 
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III. 

D i r  ^ r g f r s s s r n ! .  

In den Zeiten des Mittelalters war die Anzahl der 

Viicher und der gelehrten Anstalten eine geringe, und 

der Uuiversitätsuuterricht hatte daher vhne Vergleich eine 

höhere Bedeutuug, als heutzutage. Damals waudte sich 

der jugendliche Drang mich Cnltur, und das erste Er

wachen des wisseuschastlicheu Sinnes, mit lebendiger Be

geisterung den Uuiversitä^eu zu, ja uicht blos jüngere, 

sondern anch ältere, bereits in Amt nnd Würden stehende 

Männer stndirten, und zwar länger, als gegenwärtig, 

denu der Erwerb eiuer gründlichen Bildung hing zumeist 

von der zweckmäßigen Benntznng der Vorlesungen ab. 

Dieses alles nnn hat sich seit der Erfindnng der Buch-

drnckerknnst, und seit der Verbreitung gelehrter Schulen, 

wesentlich verändert. 

Nichts desto weniger aber ist der Berns der Pro

fessoren heute, wie damals, derselbe geblieben. Demi 



die Professoren sollen aus der sprudelnden Quelle ihrer 

Wissenschaft schöpfen, sie sollen die harmonischen und 

in sich selbst ruhenden Gestaltungen derselben aussind en, 

ihren Zuhörern überliefern und erläntern, dadurch ihr 

Vertrauen uud zugleich die Kraft beleben, welche allen 

anderen öffentlichen Einrichtungen zu Gute kommen mag. 

Da uuu aber die meisten Wissenschaften in beständiger 

Bewegung und im Fortschreiten begriffen sind; so ist 

der Berns eines Professors gewissermaßen ein ruheloser. 

Denn er darf sich der mühevollem Arbeit nicht entziehen, 

die neneren und neuesten literarische» Produkte, selbst 

solche von zweifelhaftem Werthe, zu lese», zu prüseu und 

kritisch zu sichteu. Aber gerade aus dieser überreichen 

Literatur der Neuzeit, in den einzelnen Studiengebieten, 

entspringen für den Universitätsunterricht eigentümliche 

Gefahren. Denn so mancher Professor wird, im einseitigen 

Verfahren, einen zu großen Werth auf die Mittheilung 

uud Beurtheilung neuer Ausichteu setzen, so daß von ihm 

die Vorlesungen, selbst der Stundenzahl nach, zu sehr 

ausgedehnt und dadurch die Zuhörer ungebührlich über

bürdet werden. Andererseits verleitet nicht selten, gerade 

umgekehrt, die Geringschätzung des bereits Erforschten 

nnd des praktisch schou Vewährteu, manche Universitäts

lehrer zu eiuer willkürlicheu Abkürzung ihrer Studien

fächer, so daß sehr mit Recht erst neuerdiugs die Frage 

erhoben worden ist, ob eine derartige Behandlung des 
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Lehrstoffs geeignet sei, dem Staate die Zu ihren: verant

wortlichen Berufe fähigen Männer zn erziehen. Tritt 

dann noch eine dnrchans unzulässige Verkürzung der 

Fristen für Begiun und Schluß der Vorlesnngeu, des

gleichen ein wiederholtes Aussetzen derselben hinzu; so 

muß geradezu vou einer Verletzung der Professorenpflicht 

gesprochen werden. 

Hiermit -im Zusammenhange steht, um mir eine Unter

brechung zu erlauben, die Eiutheiluug des Studienjah

res. An den russischen Universitäten herrscht die Ein

richtung, daß das erste Semester vou Mitte Jaunar bis 

zn Anfang Jnni (mit Einschluß der Osterferieu), das 

zweite von Mitte Angnst bis in den Deeember läuft. 

Durch diese sehr zweckmäßige Einrichtung wird eiu Aus

harren der Stndirenden in den Hörsälen möglich gemacht, 

denn die Hanptferien fallen zwischen den Schlnß des 

ersten und den Anfang des zweiten Semesters, also in 

den größten Theil der heißen Sommertage. Zugleich 

aber wird dadnrch eine größere Gleichheit der Semester, der 

Stundenzahl nach, bewirkt, anstatt daß ans den deutschen 

nnd deu schweizerischen Universitäten das s. g. Sommer

semester zumeist sehr kurz ist, uud Hauptvorlesungen 

nicht besriedigeud zum Abschluß gebracht werden können. 

Wir wollen nach diesen zwischen gestreuten Betrach

tungen den Faden unserer obigen Verhandlnng wieder 

aufnehmen. Es war die Frage, ob und iu wieweit der 
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Professor, ganz unbeschadet seiner theoretischen Vorle

sungen, znr Belebung des wissenschaftlichen Sinnes der 

Zuhörer, praktische Uebnugen halten solle. Und in der 

That besteht au vielen russischeu Universitäten die sehr 

löbliche Einrichtung, daß die Stndirenden durch schrift

liche Ausarbeitungen, durch Repetitorieu und nach Befin

den dnrch Probelectioneu ausgebildet werdeu. Da nnn 

aber jeder Professor über das ihm zunächst liegende Stn-

diengebiet am sichersten Anskuuft gebeu kauu; so mag 

es mir gestattet sein, an dieser Stelle von einem Straf

rech ts- nnd Strafprozeß-Prakticnm zu sprechen, und zwar 

zunächst deu materiellen Inhalt desselben näher zu ent

wickeln, sodann die sormelle Seite kurz zu berühre». 

Merkwürdige Verbrechen köuuen offenbar, von einem 

dreifachen Standpunkte aus, mit Erfolg erörtert werden. 

Erstlich kauu mau seiu Augeuwerk richten auf die in-

nern Eutstehuugsgrüude der strafbaren Handlungen, auf 

die Beschaffenheit der wahren, nicht immer verwerflichen 

Motive, welche in Verbindung mit äußeren Umständen 

den rechtswidrige» Entschluß hervorriefen, anf die speci-

fischen Neigungen, Gefühle und Begierden des Verbre

chers, welche in der Mifsethat ihren Ansdrnck sanden, 

»m dnrch dieses alles für die Anwendung uud klare 

Auffasfuug erimiualistischer Begriffe nnd Regeln, ja selbst 

für die Einsicht in mauche Heroorragende Begebenheit 

der Welt- nnd Staatengeschichte eine tüchtige Vorarbeit 
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zu liefern. Der Repräsentant einer solchen vornehmlich 

psychologischen Erör ternng is t  bekannt l ich Feuerbach,  

welcher in seinem so geistreichen, als scharfsinnigen Werke 

(Aetenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen) eine 

reiche Welt- und Menschenkenntnis niedergelegt hat. 

Nichts desto weniger bietet selbst dieses Werk erneuten 

Forschungen einen weiten Ranm dar, und hat die be

zeichnete Richtung keineswegs erschöpft; der Grund liegt, 

meines Erachtens, darin, daß Feuerbach unterlassen hat, 

mit Hülfe einiger Naturwissenschaften, aus den mitge

teilten Thatsachen des menschlichen Geistes allgemeine 

psyhvlogische Gesetze abzuleiten, nach Trieben und Nei

gungen zu elassisiciren, und Natur und Wesen so man

cher socialen Begriffe schärfer zu sormuliren. Erst von 

diesem Standpunkte aus möchte es gelingen, eine Aus

sicht zn eröffnen in alle jene psychischen Entwicklungen 

und in jeue Triebfedern, welche im Gnten, wie im Bö

sen auf der tragischem Bühne der Verbrechen ihre Rolle 

spielen. — Zweitens können das Interesse und die 

Wichtigkeit gerichtlicher Untersuchungen, die Schwierig

keiten bei deu Fragestellungen, namentlich im heutigen 

Schwnrgerichtsprozeß, bei der Erlangnng eines Geständ

nisses, das z. B. von verstockten Verbrechern oftmals 

nur dnrch rasches Einschreiten gewonnen wird, bei der 

Abfassung von Anklage und Vertheidignngsschristen sei

tens der Staatsanwaltschaft uud der Deseusiou, von 
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Gutachten der Sachverständigen u. s. w. deil Universitäts

lehrer bestimmen, Strafrechtsfälle hauptsächlich iu dem 

Sinne vou seineu Zuhöreru behaudelu zu lasseu, um 

aus ihnen bestimmte wissenschaftliche Grundsätze über die 

Untersnchnugs-, Auflage- uud Vertheidiguugskunst über

haupt abzuleiten. Eiue gediegene juristische Arbeit 

dieser Art hat geliefert Pfister (Merkwürdige Cri-

niinalfälle mit besonderer Rücksicht auf die Uutersuchuugs-

führnng),  dem s ich dann Jagemann in  würdiger  Ar t  

anreiht. Und wenn dem Pfister'schen Werke mehr Schärfe 

und Präeision, mehr Geschmack im Ausdruck uud in der 

ganzen Behandlung des Stoffs Zu wünschen wäre; so 

entschädigt sür diese offenbaren Mängel die reiche Erfah

rung des hochverdienten Praktikers, die tüchtige Judivi-

dnalisirnng und die Umsicht, mit welcher jeder strafrecht

l iche Fal l  vor  unseren Augen ausgebrei tet  wi rd.  — Dr i t 

tens kann der Plan des Rechtslehrers vornehmlich da

rauf gerichtet sein, die abstraeten, positiven Sätze der ge

stimmten Strafrechtswissenschaft durch auzieheude und 

lehrreiche Rechtsfälle zn veranschaulichen, unbekannte Wahr

heiten des materiellen Rechts oder des Prozesses zu ent

wickeln, oder schon bekannte Thatsachen an ihrem Ge

gensatze znr Klarheit zu briugeu, um durch eine solche 

Rechtspraxis die gauze Theorie neu Zu beleben, vor will

kürlichen, irrigen Ansichten Zu bewahren uud auf mög

liche Lücken der Gesetze hinzudeuten. Wenn daher z. B. 
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die Frage entsteht, was Zengen mit ihren äußeren Sinnen 

wahrgenommen haben müssen, um durch ihre Aussage 

eine rechtswidrige Handlung zu beweisen, nnd wenn 

manche Praktiker, wie dies ans vielen Entscheidnngs-

gründen von Straferkenntnissen hervorgeht, sogar ver

langen, daß der Zeuge den Cansalzusammenhang der 

Handlung mit ihrem Erfolg, als äußere Erscheinung, 

mit eigenen Sinnen beobachtet haben müsse; so dürfte 

diese über alle Maßen auffallende Ansicht, welche die 

Möglichkeit eines vollgültigen Zeugenbeweises in den 

meisten Fälleu beinahe ansschließt, am schlagendsten wi

derlegt werden dnrch lichtvolle Beispiele, die entnommen 

sind aus der Reihe der s. g. materiellen Verbrechen, wie 

z. B. der Tödtung, Körperverletzung, Brandstiftung, 

Erpressung u. s. w. Die bekanntesten Schriftsteller in die

ser dritten Richtung sind Klein, Bauer und ganz beson

ders Hitzig (Zeilschrist für die Criminalrechtspflege in 

den preußischen Staaten — Annalen der deutschen und 

der ausländischen Criminalrechtspflege). 

Es ist nun wohl natürlich und anch leicht zu erklä

ren, daß Uebergäuge innerhalb dieser Richtungen nicht 

nnr möglich, sondern ganz unbedenklich sind, ja die eou-

crete Beschaffenheit einzelner Rechtsfälle kann zuweilen, 

ganz unbeschadet des Hauptplaus, die besondere Hervor

hebung des entgegengesetzten Standpunktes geradezu uö-

thig machen. — 
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Was aber die formelle Seite der praktischen Uebuu-

gen anlangt, so genügt nicht die blose Einreichnng schrift

licher Arbeiten bei dem Professor, und beziehungsweise 

seine Beurtheiluug derselben, sondern es mnß eine öffent

liche Vertheidiguug vor dem Auditorium hiuzutreteu, d. h. 

die st raf recht l ichen Prakt ica müssen mi t  schr i f t l ichen uud 

müudlicheu Uebnngen verbunden sein. Nicht als ob, bei 

der öffentlichen Disenssion, aus den Studireudeu ein An

geklagter, ein Staatsanwalt nnd ein Defensor von dem 

Professor bestellt werden solle, denn dieser von einzelnen 

Rechtslehrern früherhin geübte Modns hat sich schon 

längst als untauglich erwiesen. Vielmehr hat die Ver-

theidiguug eiuer schriftliche« Arbeit uur deu Sinn, daß 

sich die Stndirenden über strafrechtliche Fragen gegeusei-

tig aussprechen, und daß an die Stelle der bisherigen 

Receptionsfahigkeit in den theoretischen Vorlesungen eine 

bewußte und untrügliche Selbsttätigkeit tritt. 

Nachdem wir bis jetzt den Berus eiues Professors 

betrachtet habeu, geheu wir zu der Frage über, wie je

mand znr Professor gelangen köuue. Hierüber bestimmt 

das Statut der Kaiserlichen Universität Dorpat §. 46. 

Folgendes: 
„Niemand kauu Professor werdeu, der uicht durch 

literarische Leistuugeu auf dem Gebiete der betref

fenden Professor uud durch Lehrgabe bekauut ge-
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worden ist. Außerdem ist Zur Erlangung des Am

tes des ordentlichen Professors, der Doetorgrad, des 

außerordentlichen Professors nnd des Docenten min

destens der Magiftergrad erforderlich." 

Die Benrtheilnng dieses Z. zerfallt in zwei Theile: 

1) Die Worte „dnrch Lehrgabe bekannt sein" 

können sich nach den Jnterpretationsregeln unmöglich 

ans deujeuigeu beziehen, der als Aspirant einige Probevor

lesungen vor  der Univers i tät  gehal ten hat ,  denn etwas 

anderes sind öffentliche Vorträge vor einem größeren Pu

blikum, und etwas anderes sind Cathadervorträge, die 

unmittelbar snr das Verständniß unknndiger Znhörer be

rechnet sind. Ju Anbetracht dessen kann also, streng ge

nommen, nur ein Doeent oder Privatdoeent, der bereits 

eine Zeit lang Vorlesungen mit Beifall gehalten hat, 

Zum Professor aufrücken. Hieraus würde folgen, daß 

in der Regel keiue Berufung eines in der Praxis stehen

den Staatsdieners stattfinden könne. Und dies dürfte, 

namentlich in Beziehung auf die praktischen Fächer der 

einzelnen Diseiplinen, wenig gerechtfertigt sein. Vielmehr 

ist geradezu eiue Ergäuzuug aus wissenschaftlichem Prak

tikern sür die Uuiversitäteu wünschenswerth nnd wohl-

thätig, wie solche noch heutzutage im Auslände erfolgt. 

Somit ergibt sich, daß die Worte des §. 46. also lauteu 

müssen: „der nicht durch literärische Leistuugeu oder durch 

Lehrgabe bekannt geworden ist." Denn daß jemand Do-
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cent oder Prioatdocent ohne wissenschaftliche Leistungen 

werden könne, ist ja bei uuserer Uuiversitätseinrichtnug 

ebenso unmöglich, als daß ein Praktiker berufen wird, 

der nicht eine tüchtige Schrift abgefaßt hat. 

2) Der Magistergrad ist hier, wie an der andern 

russischen Universitäten, beibehalten worden. Gegen diese 

Beibehaltung dürften hauptsächlich folgende Gründe spre

chen. Zunächst ist es sür die theologische, sür die ju

ristische, sür die historisch-philologische uud physico-mathe-

mntische Facultät eiue gewisse Unbilligkeit, daß ihre Zög

linge den Candidatengrad nnd den Grad eines Magisters 

erworben haben müssen, bevor sie Doctoren wer

den können, während die Mediciner die Besngniß haben, 

sogleich, nach absolvirtem Cnrsus, deu Grad eines Doc-

tors der Medicin zu erlaugeu. Mau wird dagegen ein

wenden, daß das Stndinm der Medicin mehr Zeit und 

Kosten fordert, als das der andern Wissenszweige, und 

daß das Examen der Mediciner in zwei von einander 

getrennte Theile zerfällt. Allein hieraus würde in der 

That nnr folgen, daß für die anderen Facnltäten zwei 

Grade, d. h. der Candidaten- uud der Doctorgrad be

stehen sollten. — Sodann existirt wohl nirgends im Aus

lande, wenigstens nicht in Deutschland uud in der 

Schweiz, der Magistergrad als Mittelstnse zwischen dem 

Candidaten und dem Doctor. Denn der in srüheren Zei

ten, an einzelnen Universitäten übliche mittlere Grad 
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eines LaeealaureuZ, ist längst erloschen, nnd die Benen

nung ÄlaAiZtsr ai'tiuiQ lilzeralium in der philosophischen 

Faenltät, welche hin nnd wieder noch vorkommt, coinci-

dirt vollständig mit dem Dootor xdil080xliig.6. — 

Endlich, was für die Staatsverwaltung ins Gewicht 

fällt, schreckt die Erlangung von drei verschiedenen aka
demischen Graden mauche junge Männer gewissermaßen 

ab, die gelehrte Laufbahn zu betrete«, uud ich stelle an

Heim, ob sich der Mangel an Lehrkräften in einzelnen 

russischen Faenltäten nicht wenigstens theilweise hieraus 

erklären dürfte. Da nnn aber hentzntage der Doetorgrad 

ohne mündliches Examen, durch blose Erreichung und 

Verteidigung einer Dissertation, erworben wird, so 

mag es vou den indivinellen Verhältnissen, z. B. ob ein 

Mann in Amt und Würden, oder ob ein jüngerer 

Mann promovirt werden soll, von den Leistungen uud 

von dem Grade wissenschaftlicher Ansbildnng des Be

werbers, überhaupt also von der sorgfältigen Prüfung 

der betreffeuden Facultät abhängen, ob außerdem uoch ein 

eolloquiuni über einzelne Lehrfächer anzuberaumen sei. 

Zum Schluß erlaube ich mir noch von der Fort-

setznng des Dienstes eines Professors zn han

deln. An den russischen Uuiversitäteu nämlich herrscht 

die sehr löbliche Einrichtnng, daß ein Lehrbeamter nach 
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Ablauf vou 25 Jahren zurücktreten und die volle Pen

sion empfangen kauu, welche freilich bei der immer mehr stei

genden Thenernng der Lebensbedürfnisse wesentlich erhöht 

werden möchte. Diese Einrichtung nnn ist jedenfalls weit 

vorzüglicher, als der an deutschen Universitäten herr

schende usus aeacleiuiLus, wo die Professoren znmeist 

bis an ihren Tod im Amte verbleiben, und ihr volles 

Gehalt beziehen, die Minister aber sich genöthigt sehen, zur 

Subveutiou einen zweiten Lehrbeamten zu bernsen und 

zu besolden. Denn selbst bei vollständiger geistiger Rüstigkeit 

des einzelnen Professors ist e§ doch ganz naturgemäß, daß 

sich bei ihm nicht blos eine bestimmte Lehrmethode, son^ 

dern auch eiue bestimmte wisseuschastliche Richtung ein

bürgert, anstatt daß jeder einzelne Wissenszweig, nach 

der Natur seiner Quellen und seiner Hülssmittel, von sehr 

verschiedenen Seiten behandelt werden kann. Dazn kommt, 

daß der Eigensinn des Schicksals gewöhnlich nur Wenigen 

ein bedeutendes Lehrertalent zn verleihen pslegt, und daß 

daher bei vorgerücktem Alter oftmals der Zweck des Uni-

versitätsnnterrichts gar sehr in Frage gestellt wird. 

Sollte aber ein Professor wegen seines kräftigen 

Mannesalters und wegen seiner Lebensfrische die Fort

setzung der Lehrerthätigkeit wünschen; so kann die Erfül

lung dieses Wunsches uumöulich vou einer oft durch 

subjeetive Interessen geleiteten Wiederwahl abhängig 

g e m a c h t  w e r d e n ,  s o n d e r n  e s  d ü r f t e  e i n e  T r a n s l o e a -



— 46 — 

t i o n ,  a l s o  d i e  V e r s e t z u n g  a n  e i n e  a n d e r e  U n i v e r s i t ä t ,  z u  

empfehlen seiu, au welcher seiue Lehrart und seiue gei

stige Richtuug immerhin etwas Neues ist, uud er selbst 

iu seiueni neuen Wirkungskreise zu erhöhter Kraftanstren-

guug gereizt wird. 

Es handelt sich also in diesem Falle, wie überhaupt 

so vielfach iu nnserm moderuen Staatsleben, um indivi-

duelle Gefühle, Gewohuheiteu uud Juteressen, welche der 

gebildete, vom Pflichtgefühl durchdrungene Professor, zum 

Wohle des Vaterlaudes, uuterdrückeu uud aufopfern svll. 

Im Gegensatz zu dieser Ausführung bestinimt ß. 51. 

des Statuts der Kaiserliche« Universität Dorpat: 

Jeder Lehrbeamte der Universität kann, nachdem 

er die sür Erlangnng der volle« Pensio« vorge

schriebene Frist von 25 Jahren ausgedient hat, ans 

neue filuf Jahre im Amte bestätigt werden, wenn 

das Conseil, beziehungsweise das Direetorinm, 

durch förmliche Wiederwahl seine Tüchtigkeit zur 

Fortsetzung des Dieustes bezeugt. Nach Ablauf 

dieser Frist kann er auf gleicher Grundlage auf 

weitere füuf Jahre im Amte belassen werden. Ein 

Lehrbeamter kann nicht anders, als von der betref

fenden Facultät znr Fortsetzung des Dienstes prä-

sentirt werden, und als gewählt gilt derselbe, weun 

im Couseil wenigstens ^ der Stimmen ans ihn 

gefallen sind. 
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Auffallend ist hier Zunächst, daß nur die betreffende 

Facultät das Prüfentationsrecht zur Fortsetzung des 

Dienstes eines Professors hat, während nach Z. 47. zur 

Besetzung einer Vacanz jedes Mitglied des Conseils 

befugt ist, unter schriftlicher Darlegung der Gründe, einen 

Candidaten vorzuschlagen. Ebenso auffallend ist es, daß 

nach Z. 30. jemand durch blose Stimmeumajorität Zum 

Professor gewählt werdeu kauu, währeud uach Z. 51. 

zur Wiederwahl ^/z der Stimmen gefordert werden. 

Sollte in diesen Sätzen nicht ein innerer Widerspruch 

enthalten sein? — Jedenfalls würde uach uuserer obigen 

Beweisführung (S. 21.32.) der Vorschlag zur Fortsetzung 

des Dienstes im engeren Conseil erfolgen müssen. 
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Nachschrif t .  

Während des Drucks dteser Blätter hatte ich die 

Frende, einem Neseript des Staats- und Cultusmiuisters 

Or. Falk in Berlin zn begegnen, welches meine S. 36 

angedeuteten Bemerkungen bestätigt. Der Minister weist 

in jeuem Reseript auf den Nothstand hin, der durch die 

knrze Zeit hervorgerufen wird, welche während des 

Sommersemesters aus Vorlesungen an Universitäten ver

wandt zu werden pflegt, und mißbilligt besonders die 

Gewohnheit, das Sommersemester, welches erst Mitte 

August abläuft, in einzelnen Facultäten schon Ende Jnli 

abzuschließen. — Vielleicht wird allmählig die preußische 

Oberverwaltung anerkennen, daß die Eintheilung des 

Studienjahres an den russischen Universitäten weit der 

bisher in Deutschland üblichen vorzuziehen sei, eine An

erkennung, die, aus nahe liegenden Gründen, nur die 

sächsische Regieruug verweigeru dürfte. 


